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Datenaustausch unter Geschäftspartnern: So sichern Sie sensible
Unternehmensinformationen

Als Datenschutzbeauftragter sollen Sie auf die Umsetzung des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und anderer Vorschriften über den Datenschutz hinwirken. Diese Aufgabe hat Ihnen
der Gesetzgeber in §4g Abs. 1 Satz 1 BDSG zugewiesen. Weil Sie quasi als Berater Ihrer
Geschäftsleitung in Datenschutzfragen zu sehen sind, kann es durchaus passieren, dass man
auch mit nur anscheinend datenschutzrelevanten Fragestellungen an Sie herantritt. So ist es
durchaus nachvollziehbar, dass Ihre Geschäftsleitung auch sensible Informationen schützen
will, wenn diese keinen Personenbezug aufweisen. Denken Sie beispielsweise nur an das
„Kapital“ Ihres Unternehmens, an Entwicklungsdaten, Unternehmenszahlen oder die
Kundendatenbank. Gerade wenn sich eine Kooperation mit anderen Geschäftspartnern
anbahnt, wollen die meisten Unternehmensleitungen auf Nummer sicher gehen. Weil man den
neuen Partner noch nicht so gut kennt gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Empfehlen Sie den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung

Will man von Ihnen wissen, was zu tun ist, sollten Sie zunächst den Abschluss einer
Vertraulichkeitsvereinbarung empfehlen. Gern wird hier auch der englische Begriff „NDA –
Non-Disclosure Agreement“ verwendet. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, wie die
Geschäftspartner auch schon im Vorstadium einer Geschäftsbeziehung mit ausgetauschten
sensiblen Unternehmensinformationen umgehen wollen.


